
Steuererklärung 2010:Die wichtigsten Abzüge

2011 bezahlen die Schweizerinnen und Schweizer mehr Mehrwertsteuer und höhereLohnbeiträge. Gegensteuer gibt die Minireform, in der Familien entlastet und einige Abzügean die Teuerung angepasst wurden. Sie gilt jedoch erst für die nächste Steuerperiode.Deshalb kommt den erlaubten Steuerabzügen besondere Bedeutung zu.
von Beat Strasser, Präsident TREUHAND | SUISSE, Sektion Zürich

Um das Loch in der Invalidenversi-
cherung zu stopfen, hat der Bund die
Mehrwertsteuer um 0,4% auf 8% an-
gehoben. Diese Massnahme ist auf
sieben Jahre befristet. Zugleich stieg
der Lohnbeitrag zur Sanierung der
defizitären Arbeitslosenversicherung
um 0,2 auf 2,2 Lohnprozent. Die
neue Familienbesteuerung tritt 2011
in Kraft, weshalb sich die Entlastun-
gen bei der direkten Bundessteuer
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erstmals 2012 auswirken. Die gröss-
ten Abzugsposten sind Berufskosten,
Sozialabzüge für Kinder sowie Bei-
träge an die Säule 3a.

Berufsauslagen:

Arbeitsweg, Mittagessen und übriges

Die Berufskosten machen häufig den
grössten Abzugsbetrag aus. Für den
Weg zur Arbeit kann das Abonnement
des öffentlichen Verkehrs vom Ein-
kommen abgezogen werden. Fährt
man mit dem Fahrrad zum Bahnhof,
werden nochmals 700 Franken abge-
zogen, sofern mindestens zehn Minu-
ten Marschzeit pro Weg entfallen.
Spart man über eine Stunde Fahrzeit,
oder liegt die nächste Haltestelle ei-
nen Kilometer von Wohn- bezie-
hungsweise Arbeitsort entfernt, kön-
nen die Kosten für das private Fahr-
zeug geltend gemacht werden. Im
Kanton Glarus wird der Fahrkilome-
ter mit dem Auto mit 70 Rappen für
die ersten 10'000 km respektive mit
60 Rappen für die übersteigenden
Kilometer bis 20'000 km angerech-
net. Ab 20'001 km sinkt der Satz auf
50 Rappen. Der Fahrtkilometer mit
einem Motorrad mit weissem Kon-
trollschild kann zu 40 Rappen abge-
zogen werden.
Für das Mittagessen im Restaurant
können pro Mahlzeit 15 Franken, im
Jahr maximal 3’200 Franken abgezo-
gen werden. Die übrigen Berufskos-
ten wie Berufskleider, Werkzeuge zur
Ausübung des Berufs – beim kauf-
männischen Angestellten beispiels-
weise EDV-Hardware und -Software –
sowie Fachliteratur, ein privates Ar-
beitszimmer oder Beiträge an Berufs-

verbände können als Pauschale abge-
zogen werden. Diese beträgt drei Pro-
zent des Nettolohns, im Minimum
2’000, im Maximum 4’000 Franken.
Übersteigen die tatsächlichen Ausla-
gen die Pauschale, kann der Steuer-
pflichtige mittels einer detaillierten
Aufstellung die effektiven Beträge
abziehen.

Neue berufliche Ausrichtung

Ausgaben für Schulungen und Wei-
terbildungskosten, die beispiel-
spielsweise bei einer beruflichen
Umorientierung oder beim Wieder-
einstieg nach einer Arbeitspause an-
fallen, sind abziehbar. Vorausgesetzt
wird eine abgeschlossen Erstausbil-
dung. Der neu erlernte Beruf muss
später eine hauptberufliche Erwerbs-
tätigkeit darstellen und nicht den
Zweck des Aufstiegs in eine höhere
Stellung haben. Auch hier gilt: Die
Auslagen auf einem separaten Blatt
im Detail aufführen. Massgebend für
die zeitliche Abgrenzung dieser ef-
fektiven Kosten ist das Zahlungsda-
tum.

3. Säule: 

Attraktives Steuersparvehikel

Die 3. Säule ist ein attraktives Mittel
um Steuern zu sparen. Die Einzah-
lungen sind bis zu maximal 6'566
Franken (Unselbstständigerwerben-
de) beziehungsweise 32'832 Fran-
ken und maximal 20 Prozent des Er-
werbseinkommens (Selbstständiger-
werbende) steuerlich abziehbar. Die
Besteuerung erfolgt erst bei Auszah-
lung des Sparguthabens, und dies ge-
trennt vom übrigen Einkommen zu ei-

nem reduzierten Steuersatz. Die ma-
ximalen Beiträge an die gebundene
Selbstvorsorge betragen in diesem
Jahr 6'682 Franken für Angestellte
respektive 33'408 Franken für
Selbstständigerwerbende.

Spenden und Mitgliederbeiträge 

an Parteien

Bis anhin haben die Kantone Partei-
spenden unterschiedlich gehand-
habt. Zuwendungen an eine Partei
können ab der kommenden Steuerpe-
riode bis zur Höhe von 10'000 Fran-
ken bei der Bundessteuer geltend ge-
macht werden. Die Kantone müssen
die Obergrenze für die Abzüge bis
2013 festlegen. Im Kanton Glarus
gilt der Abzug im Moment, wenn die
jährlichen Zuwendungen mindestens
100 Franken betragen. Der Maximal-
abzug beträgt 20 % des Nettoein-
kommens. Die Spenden sind detail-
liert aufzuführen, Belege auf Verlan-
gen der Steuerbehörde einzureichen.

Weitere Abzugsmöglichkeiten beste-
hen beispielsweise bei Unterhalts-
und Verwaltungskosten von Liegen-
schaften im Privatvermögen sowie bei
Schuldzinsen. Bei komplexeren Ein-
kommens- und Vermögensverhältnis-
sen lohnt es sich, einen Steuerbera-
ter beizuziehen. Steuerberater, die ei-
nem Verband angeschlossen sind, er-
füllen strenge Kriterien zur Ausübung
ihres Berufs. 

Ausgewiesene Treuhandexperten in Ihrer Nä-
he finden Sie im Online-Mitgliederverzeichnis
des Schweizerischen Treuhänderverbands
TREUHAND | SUISSE: 
www.treuhandsuisse-zh.ch
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